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RS Vwgh 1990/7/3 90/14/0069
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1990

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs1 Z6;

EStG 1972 §16 Abs1 Z9;

EStG 1972 §26 Z7;

Rechtssatz

Für einen Reisenden, der die ausschließlich berufsbedingten Reisen von seinem Wohnsitz aus antritt, ist dieser der

Mittelpunkt seiner Tätigkeit. In die Freizeit fallende Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte gibt es dabei

grundsätzlich nicht. Fahrten zum Sitz des Unternehmens des Arbeitgebers, um (gelegentlich) Muster und Ware zu

holen, machen - wenn an den betre>enden Tagen auch kein Innendienst verrichtet wird - den Unternehmenssitz des

Arbeitgebers nicht zur Arbeitsstätte des Reisenden.
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